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P r o t ok o l l  z u r  03 .  S i t z u ng  d e r  G e me in d e ve r t r e t u ng  de r  G e me i nd e  Os t s ee ba d  W us t r o w  am  2 8 . 11 . 20 24  

Gemeindevertretung 

Protokoll  zur 03. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow  
am 28.11.2024 

 
Tagungsort: Ernst-Thälmann-Straße 39A, 18347 Ostseebad Wustrow 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 21.05 Uhr 
Beschlüsse- Nr.: 3-055/2024 – 3-058.2/2024 
Seiten: 1-17 

 
 
        gez. Müller              gez. J. Dieckmann  

Bürgermeister Protokollant 
 

Anwesenheit 
anwesend 

Vorsitzende/r 
Herr Olaf Müller 
Mitglieder 
Frau Sylvia Di Bello-Haake 
Frau Christine Hanke 
Herr Frank Hartmann 
Herr Andreas Levien 
Herr Dirk Pasche 
Frau Silvia Priebe 
Herr Daniel Schossow 
Herr Robert-Asmus Sington 
entschuldigt 
Herr Jost Vormelker 
Herr Michael Unger 

 
Gäste: 
Frau Fischer Kurdirektorin  
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:  

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

  

   2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und Bekanntgabe 
der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 

  

   3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse und der Kurdirektorin   
   4 Einwohnerfragestunde   
   5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister   
   6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung (des öffentlichen Teils)   
   7 Protokollbestätigung (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) vom 

29.10.2024 
  

   8 Beitritt zum Landesrahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 KiföG M-V seitens der Gemeinde 
Ostseebad Wustrow 
Vorlage: 3-069/24 

  

   9 Information des Bürgermeisters über öffentliche Vergaben   
   10 Informationen, Termine, Sonstiges   
   
Nicht öffentlicher Teil:  

11 Angelegenheiten der Kurverwaltung   
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12 Änderung der Tagesordnung (des nichtöffentlichen Teils)   
   
13 Protokollbestätigung(Billigung des nicht öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) vom 

29.10.2024 
  

   
14 2. Änderung zum Pachtvertrag Dönerstand Strandstraße Flurstück 87/2 Flur 3 Gemarkung 

Wustrow 
Vorlage: 3-059/24 

  

   
15 1. Zustimmung zur Veräußerung für UR 1660/2024  

Flurstück 123/9 der Flur 3, Gemarkung Wustrow 
Vorlage: 3-062/24 

  

   
16 Aufhebung des Pachtvertrages und Neuabschluss Strandstraße 62 in Wustrow 

Imbis „Schifferwiege“ 
Vorlage: 3-066/24 

  

   
17 Aufhebung des Pachtvertrages und Neuabschluss Strandstraße 60 in Wustrow 

Vorlage: 3-067/24 
  

   
18 Zustimmung zur Veräußerung sowie Verzicht auf Ausübung des dinglichen Vorkaufsrechtes 

zur UR 1987/2024, Fischländer Weg 1 
Vorlage: 3-068/24 

  

   
19 Löschung des dinglichen Vorkaufsrechtes 

Grundbuch von Wustrow Blatt 612 
Flurstück 25/1, Flur 2, Gemarkung Wustrow . Am Norderfeld 4 
Vorlage: 3-072/24 

  

   
20 Bauangelegenheiten - Sitzung Bauausschuss vom 14.11.2024   
   
21 Sonstiges   

    
I. Öffentlicher Teil 

 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung  
einberufen. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich 
bekanntgegeben.  
Die Gemeindevertretung ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder – 9 von 11 – beschlussfähig. 
 
TOP 2 Berichte des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung 
 
Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung  

 Grundstücksangelegenheiten  

 Nutzungsangelegenheiten 

 Personalangelegenheiten 

 Bauangelegenheiten 
 
Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde  
 

 Herr Müller drückt sein Beileid an die verstorbene Frau Williger Korn aus. Sie hat für die 
Gemeinde viele Verdienste geleistet, vor allem als Autoren.  

 
Bauhof 

 Herr Müller richtet auch dem Bauhof einen großen Dank für das errichten der Tanne im 
Orteingang (von Ribnitz kommend) aus.  

 Am 03.12.2024 werden die Bewerbergespräche für den Bauhof stattfinden.   
 

Spende  

 Eine Einwohnerin hat eine Zweckgebunde Spende für Erhaltung der Grabstellen i.H.v. 
300€ an die Gemeinde gezahlt. 
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Bürgermeistersprechstunde 

 Herr Müller hat bereits Sprechstunden durchgeführt. Diese finden jeweils am ersten und 
dritten Dienstag im Klabauters statt. Die genauen Zeiten stehen auch in den Schaukästen.  

 Der „Kummerkasten“ ist in Arbeit und es wird auf der nächsten Sitzung mehr dazu 
berichtet.  

 
Straßenbau 

 Das Thema Bushaltstelle beschäftigt gerade alle. Als die Arbeiten losgegangen sind wurden 
Schadstoffe gefunden. Die Schadstoffe ragen zu einem Privaten Grundstück rüber, wo jetzt 
geklärt werden muss, ob der Eigentümer auch dort die Schadstoffe entsorgen muss. Näheres 
werden wir bald vom Landkreis über eine Stellungnahme erfahren.  

 Es werden viele kleine Reparaturen durch den Bauhof bspw. in der Eck-Permin Straße 
erledigt.  

 
Sonstiges  

 Zur der Anfrage der letzten Sitzung bezüglich des Spielstraßen-Schildes auf dem Grundstück 
wird informiert, dass die Beauftragung angeschoben wird.   

 Es werden Fahrradverbotsschilder für den Kurwald errichtet  
 Zu dem Kurwald gibt es auch das erste Rechtsanwaltsschreiben von Bürgern die 

mit dem Kurwald nicht zufrieden sind.   

 Es werden Gastfamilien für Internationale Austauschschüler gesucht. 

 Für die Wahlen im Februar werden andere Räumlichkeiten gesucht  
 

TOP 3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse und der Kurdirektorin 
 
Finanzausschuss 07.11.2024  Herr Sington 
- Haushaltsberatung  
- Pachtangelegenheiten 
- Grundstücksangelegenheiten  
- Beitritt Landesrahmenvertrag  
 
Bauausschuss 10.10.2024  Frau Hanke  
- Bauangelegenheiten  
- Bushaltestelle  
- Grundstücksangelegenheiten 
- Löschwasserkonzept wurde vertagt  
 
Sozialausschuss 17.10.2024 Frau Priebe 
- Seniorenbeirat 
- Volksolidarität hat Zuwachs bekommen  
- Suchtberatung wird geplant  
- Jugendbeirat 
- Solarbänke  
 
Kurdirektorin Frau Fischer  
- berichtet über Positive Übernachtungszahlen der Kurverwaltung  
- der Veranstaltungsplan steht grob fest  
- Bewerbungsende für die Stelle des Bauhofes ist bis 30.11.2024  
- es wurde eine zweite Mobile Rettungswache besorgt  
- in der DLRG wird nächstes Jahr auf Digitalfunk umgestellt  
- zweiter Anbieter für Parkautomaten ist jetzt „EasyPark“ 
- die Weihnachtsvorbereitungen sind im vollem Gange und es wurden die Beleuchtungen auf LED 
umgestellt  
 Großer Dank an Herrn Hartmann für die Hilfe  
- Weihnachtsmarkt am Kino dieses Wochenende und nächstes Wochenende an der Eiche,  
aktuell sind schon 18 Stände angemeldet.  
  
 
TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 
Einwohner  
Warum wurde der Zebrastreifen an der Bushaltestelle verweigert? Gibt es einen Grund dafür? 
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Herr Müller 
Es wurde erstmal abgelehnt durch die verschiedenen Gremien aber es soll eine entsprechende 
Lösung geben.  
 
Einwohner (Herr Knopp) 
Wie ist der Stand mit dem Bauantrag für das Feuerzelt.  
Herr Müller erläutert, dass es noch keinen neuen aktuellen Stand gibt.  
Herr Knopp erfragt die Internetseite des Amtes und möchte geklärt haben, ob es der Gemeinde 
gehört oder dem Amt. Im Impressum steht das Amt drin. 
Zudem ist der Bunker von Niehagen als Startbild drin und die Satzungen sind überhaupt nicht aktuell.  
Das geht gar nicht.       XX Herr Braun 
 
Einwohner  
Wer reinigt die Straßengulli von dem Laub und Dreck? Ist es in der Straßenreinigungssatzung 
geregelt? 
Es wird zudem der Hinweis auf die schlechte Toilettenreinigung gegeben. Warum werden hier keine 
Biotoiletten genutzt wie in Prerow? 
Herr Müller leitet es weiter und nimmt es mit auf.  
 
Einwohner  
Möchte eine ungefähre Preisvorstellung für die Solarbänke erfragen. 
Frau Priebe  
Dier Kosten werden sich auf ca. 2.500€ für eine Bank belaufen.  
 
Einwohner 
Ermahnt Frau Priebe, dass Sie die Leinenpflicht im Ort nicht einhält. 
Frau Priebe  
Ja, dies gebe ich ehrlich zu aber ich hole meine Hunde zurück, wenn ich es sehe dass einer kommt. 
Ich bemühe mich um eines Besseren. 
 
Einwohner  
Wann werden die fertigen und bestätigten Protokolle auf der neuen Internetseite eingepflegt? 
Zudem wäre ein Archiv für Alte B-Pläne, Neue B-Pläne empfehlenswert.  X Hauptamt/Bauamt  
 
Herr Schossow geht noch einmal auf die Leinenpflicht ein und bittet den Bürgermeister das 
Ordnungsamt zu beauftragen, dass es kontrolliert wird.  
Herr Hartmann erinnert, dass die Leinenpflicht auch auf Wiesen gilt.  
 
TOP 5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister 
 
Herr Pasche merkt an, dass die Gemeindevertreter noch kein Schreiben von Herrn Müller bezüglich 
der Stellungnahme für die Windräder bekommen haben.  
Herr Müller entschuldigt sich und reicht es unverzüglich den Mitgliedern nach.  
Herr Müller bedankt sich zudem für die Hinweise in der Einwohnerfragstunde.  
  
TOP 6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung (des öffentlichen Teils) 
 
Antrag Herr Müller  
Aufnahme TOP NEU 09 Tischvorlage Auftragsvergabe - BV Errichtung zusätzlicher Parkflächen für 
PKW-Ladesäulen in der Strandstraße 
 danach Fortlaufend weiter  
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Antrag angenommen  
 
Abstimmung über die Tagesordnung in geänderter Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 
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Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

 Die Tagesordnung wird in der geänderter Fassung bestätigt. 
  
TOP 7 Protokollbestätigung (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) vom 
29.10.2024 
 
Antrag Herr Schossow 
TOP 04 Einwohnerfragstunde S. 4 soll geändert werden das Herr Vormelker geäußert hat, dass das 
ganze Norderfeld beruhigter Bereich wird und der Auftrag raus ist. Herr Vormelker wollte sich mit 
Herrn Michaelis absprechen, damit das Spielstraßenschild versetz wird.   
 
Antrag Herr Hartmann 
Aufgrund der Abwesenheit von Herrn Vormelker stellt Herr Hartmann den Antrag das Protokoll 
zurückzustellen auf die nächste Sitzung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Abstimmung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 29.10.2024 wird in die nächste Sitzung 
vertagt. 
  
TOP 8 Beitritt zum Landesrahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 KiföG M-V seitens der Gemeinde 
Ostseebad Wustrow 
Vorlage: 3-069/24 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Finanzierung der Kindertagesstätten erfolgt über regelmäßige Entgeltverhandlungen mit dem 
Landkreis Vorpommern-Rügen gemäß den Vorgaben, die sich aus dem Sozialgesetzbuch XIII in 
Verbindung mit den Festlegungen des Landesrahmenvertrages ergeben. Etliche Jahre arbeiteten 
Leistungserbringer (Träger der freien Jugendhilfe und Vertreter der Kommunen) mit den 
Leistungsträgern am Abschluss eines neuen Rahmenvertrages, der in einem Schlichtungsverfahren 
mündete. Im Januar 2024 wurde eine Einigung erzielt. Der Landesrahmenvertrag beinhaltet 
einheitliche landesweite Standards für Personalschlüssel (Betreuungsschlüssel zuzüglich Urlaubs- 
und Krankheitszeiten), Investitions- und Unterhaltungskosten sowie Sach- und 
Bewirtschaftungskosten und einheitliche Verhandlungsgrundlagen für die Finanzierung der 
Kindertageseinrichtungen. 
Viele dieser Pauschalen lehnen sich an die bereits im Landkreis Vorpommern-Rügen verhandelten 
Höhen der Vergangenheit an. Doch landesweit gab es große Unterschiede. Aus Sicht der Verwaltung 
vereinfacht dieser Beitritt für die Verwaltung und auch für die Kitaleitung zukünftige 
Entgeltverhandlungen. Es herrscht Klarheit über Kostenhöhen und anerkennbare Leistungen. Im 
Landkreis Vorpommern-Rügen (Kreistagsbeschluss KT 616-27/2024) soll ab dem 01.01.2025 nach 
den neuen Vorgaben verhandelt werden. Durch den neuen Landesrahmenvertrag werden bei den 
meisten Kindertagesförderungen - Trägern in M-V höhere Mindeststandards erreicht, was sich 
absehbar natürlich auch kostenseitig widerspiegeln wird.  
Tritt die Gemeinde Wustrow nicht bei, wird bei den Entgeltverhandlungen möglicherweise auf die 
Pauschalen verzichtet und Nachweise und Einzelbegründungen zu den zu verhandelnden Kosten 
müssen für jeden Bestandteil des Leistungskataloges erbracht werden.  
Der Betritt wird empfohlen und ist seitens eines jeden Trägers formell erforderlich. 
 
Janine Dieckmann 
SB Hauptamt  
 
Anlagen: 
Anlage 1 – Landesrahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 KiföG M-V 
Anlage 2 – Muster Vereinbarung über Leistung, Entgelt und Qualitätsentwicklung 
Anlage 3 – aktuelle Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarung zur Kenntnis  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 
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Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Betiligung Amt für Finanzen: 

 
Anmerkungen während der Sitzung  
Keine weiteren Anmerkungen seitens der Gemeindevertretung.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow beschließt in ihrer Sitzung am 
28.11.2024 den Beitritt zum Landesrahmenvertrag gemäß § 24 Abs. 5 KiföG M-V ab dem 01.01.2025. 

 

Beschluss-Nr. 3-055/2024 
Gremium Sitzungs-datum TOP Abstimmungs

ergebnis 
Beschluss-empfehlung 

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 

07.11.2024 14 6xja ja 

 

Gremium Sitzungs-datum TOP Abstimmungs
ergebnis 

Beschluss-empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 8 9xja ja 
 
  
NEU TOP 09 Auftragsvergabe - BV Errichtung zusätzlicher Parkflächen für PKW-Ladesäulen in 
der Strandstraße 
 
Begründung:   Für die Errichtung einer Doppel-Ladesäule für PKW kann der große Parkplatz in der 
Strandstraße nicht genutzt werden. Für kostenfrei errichtete öffentliche Ladeinfrastruktur muss die 
Parkfläche ständig barrierefrei erreichbar sein. Die wenigen Parktaschen in der Strandstraße sollten in 
Rücksprache mit dem Bauausschuss nicht durch Ladeinfrastruktur blockiert werden. Innerhalb der mit 
Sträuchern bepflanzten Rabatte gegenüber Haus Nr. 42 könnte durch entsprechende Auspflasterung 
die erforderliche Parkfläche zur Verfügung gestellt werden (siehe Anlage 1). 
Es wurden 6 Angebote angefordert und gingen dazu auch 6 Angebote ein. Das günstigste Angebot 
liegt vor von Firma Baltic Bau Barth 8.280,42 € 
Weitere Angebote siehe Anlage 2. 
Die erforderlichen finanziellen Mittel sind im Haushaltsansatz für Straßenunterhaltung 2024 
vorhanden. 
Weitere Kosten würden der Gemeinde bei Abschluss eines Gestattungsvertrages zur Nutzung der 
gemeindlichen Parkfläche mit Wirelane nicht entstehen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung) 

Finanzielle Mittel stehen zur Verfügung  PSK 54101.52338000 
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o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  

o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 
o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des 

Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 

 
Anmerkungen während der Sitzung  
Herr Hartmann erklärt, das straßenbegleitende Parkplatze einen Mehrwert von 19% für die 
Gemeinden haben. Wenn die Gemeinde also die Parklätze in Ladesäulenplätze umwandelt, gehen 
19% Mehreinnahmen an Parkplätzen verloren. 
Herr Hartmann ist davon überzeugt, dass eine Erweiterung der Ladestation am Hafen auf 4 günstiger 
ist.  
Herr Pasche erklärt, dass die Gemeinde Ladesäulen braucht aber bei 4 Ladeplätzen am Hafen wird 
der Energieanbieter nicht mitmachen. Den Stellplatz in der Strandstraße würde er nochmal 
hinterfragen weil in dem zweiten BA Strandstraße noch eine Bindefrist für die Förderung ist. 
Herr Pasche würde eine andere Fläche suchen und nicht den Grünstreifen dafür Opfern.  
 
Herr Schossow erläutert, dass Parkplätze von der Umsatzsteuer befreit sind und, dass die Aussage 
von Herrn Hartmann nicht korrekt ist.   
Herr Hartmann möchte geprüft haben, ob die Anlage am Hafen auf 4 Plätze erweiterbar ist.   
 
Die Gemeindevertreter führen eine kleine Beratung zu dem Standort der E-Ladestationen.  
 
Antrag auf Vertagung in den Bauausschuss um die offenen Fragen zu klären  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Es wird also vertagt in den Bauausschuss  
 
NEU TOP 10 Information des Bürgermeisters über öffentliche Vergaben 
 
Herr Müller verliest die Vergaben aus der Liste des Amtes. 
 
NEU TOP 11 Informationen, Termine, Sonstiges 
 

 nächste Gemeindevertretersitzung findet am 19.12.2024 um 18.00 Uhr in der Feuerwehr statt.  
 
 
Ender der öffentlichen Sitzung um 19.16 Uhr.  
Beginn des nichtöffentlichen teils um 19.19 Uhr 
 
 
II. Nicht öffentlicher Teil 

NEU TOP 12 Angelegenheiten der Kurverwaltung 
 
Frau Fischer berichtet um die aktuelle Personelle Situation in der Kurverwaltung.  
 zum Jahresende geht eine Kollegin in Rente und eine weitere Kollegin hat gekündigt. Diese Stellen 
müssen schnell nachbesetzt werden.  
Sie würde die Stellen nicht beide gleichzeitig ausschreiben sondern jetzt eine und die nächste erst im 
Februar. Es muss jetzt ein Augenmerk auf die Überlegung auf den Tarifvertrag zu gehen sein. 
Wir müssen Mitarbeiter bekommen und auch behalten.  
Ein Bauhofs Mitarbeiter hat auch heute erwähnt, dass er ein weiteres Angebot bekommen hat.  
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Herr Schossow gibt ein Hinweis für die Ausschreibung und auf den Stellenplan. Es muss nicht 
zweimal ausgeschrieben werden.  
Herr Schossow erklärt, dass man nicht alles über das Geld regeln kann. Es geht ganz viel über das 
Arbeitsklima und Mitarbeiterpflege.  
 
Herr Müller kündigt zwei Bewerbungsgespräche in der nächsten Sitzung an und möchte daher einen 
Vertreter aus jedem Ausschuss zu den Gesprächen mit einladen aber das entscheidet jeder 
Ausschuss für sich.  
Herr Schossow ist klar dagegen und würde einen Betriebsausschuss besser finden. Dann haben wir 
das Problem nicht. Der Halbjahresbericht liegt auch immer noch nicht vor.  
Seiner Meinung nach muss das Herr Müller bestimmen. 
Herr Hartmann findet die Idee fair aber es sollten Gemeindevertreter sein und keine berufenen Bürger.  
Herr Müller legt fest dass die 3 Ausschussvorsitzenden jeweils einen Bennen können.   
 
Es liegen unterschiedliche Zahlung des Weihnachtsgeldes vor. Dies sollte einheitlich sein.  
Herr Pasche erfragt, warum und wie es so gekommen ist? 
Frau Fischer und Herr Müller haben nicht alle Verträge gelesen.    X Frau Mayer / FuW  
 
Frau Fischer verlässt die Sitzung um 19.37 Uhr  
 
 
NEU TOP 13 Änderung der Tagesordnung (des nichtöffentlichen Teils) 
 
Antrag Herr Müller  
Aufnahme NEU TOP 21 BV- Lösungsbewilligung Norderfeld 4  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 1 

 
Abstimmung über die Tagesordnung in geänderter Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 
 

 Die Tagesordnung wird in der geänderten Fassung bestätigt. 
 
  
NEU TOP 14 Protokollbestätigung(Billigung des nicht öffentlichen Teils der 

Sitzungsniederschrift) vom 29.10.2024 
 
Antrag Frau Hanke 
 S. 10 TOP 17 Lfd. Nr. 2 die Empfehlung „Zustimmung“ ersetzen durch „Ablehnung“.   

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 1 

Änderung angenommen und der Antrag 504a wird abgelehnt.  
 
Antrag Herr Schossow 
TOP 19 Splitterflächen soll ergänzt werden, dass es nichts gegen das Amt ist, sondern es eher die 
kleinen Arbeiten, wie bspw. die Pachtverträge nicht gerne vom Amt gemacht werden, obwohl eine 
Leistungsbezogene Abrechnung erfolgt. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

8 0 1 

Änderung angenommen 
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Abstimmung über die Sitzungsniederschrift, nichtöffentlicher Teil vom 29.10.2024 in  
vorliegender Fassung 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 1 

 Dem Protokoll wird mit der geänderten Fassung mit den jeweiligen Ergänzungen zugestimmt.   
  
NEU TOP 15 2. Änderung zum Pachtvertrag Dönerstand Strandstraße Flurstück 87/2 Flur 3 
Gemarkung Wustrow 
Vorlage: 3-059/24 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Wustrow hat für das Jahr 2023 einen Pachtvertrag mit Herrn Arslan zur 
gewerblichen Nutzung von 10m² des Flurstücks 87/2 der Flur 3 Gemarkung Wustrow geschlossen. 
Dieser wurde für das Jahr 2024 verlängert und läuft am 31.12.2024 aus. Der Pachtzins beträgt derzeit 
750,00 € jährlich. 
 
Mit dem Datum vom 14.08.2024 stellt Herr Arslan nun einen Antrag auf Verlängerung des 
Pachtvertrages bzw. eine Verlängerung der Laufzeit um 5 Jahre, denn Herr Arslans Intention ist es, 
längerfristig planen zu können.  
 
Vorschlag der Verwaltung: eine Ergänzung des bestehenden Pachtvertrages durch eine 2. Änderung 
mit folgenden Erweiterungen: a) Laufzeit von 3 Jahren mit stillschweigender Verlängerung von Jahr zu 
Jahr 
b) Aufnahme einer Anpassungsklausel des Pachtzinses entsprechend des Verbraucherindexes  
 
Es stehen keine Zahlungen aus. Eine Unterverpachtung ist vertraglich nicht gestattet und eine 
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt an. Sollte der Pachtvertrag durch die Gemeinde 
Ostseebad Wustrow verlängert werden, erfolgt die Aufstellung einer Holzhütte durch die Kurverwaltung 
gem. Beschluss vom 26.10.2023. 
 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Bau und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamteinnahme:  
                                                          750,00 EUR                                              

 
             keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

Es entsteht eine einmalige jährliche Einnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 750,00 EUR 
auf dem Produktsachkonto 11402.44110000 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt! 

Beteiligung Amt für Finanzen: 

 
Beschluss:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow stimmt der Verlängerung und den 
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Anpassungen des Pachtvertrages durch eine 2. Änderung  entsprechend den Vorgeschlagenen 
Änderungen des Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 07.11.2024 zu.   
 

Beschluss-Nr. 3-056/2024 
Gremium Sitzungs-datum TOP Abstimmungs

ergebnis 
Beschluss-empfehlung 

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 

07.11.2024 5 6xja1x nein Laufzeit 1 Jahr, unter der 
Maßgabe, dass eine aktuelle 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 
vorgelegt wird 

 
 

Gremium Sitzungs-datum TOP Abstimmungs
ergebnis 

Beschluss-empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 15 7xja 1xnein 
1xenth.  

ja 

 
 
NEU TOP 16 1. Zustimmung zur Veräußerung für UR 1660/2024  
Flurstück 123/9 der Flur 3, Gemarkung Wustrow 
Vorlage: 3-062/24 
 

Sachverhalt und Begründung: 
Am 14.06.2001 hat die Gemeinde Ostseebad Wustrow einen Erbbaurechtsvertrag UR 671/2001 mit 
Herrn Wolf-Dieter Brumshagen und Frau Gertrud Holdfreter über das Flurstück 123/9 der Flur 3 
Gemarkung Wustrow mit einer Größe von 260 m² geschlossen. 
 
Mit Datum vom 06.11.2007 übertrug Frau Holdfreter ihr hälftiges Erbbaurecht mit dem 
Überlassungsvertrag UR 961/2007 an Herrn Brumshagen.  
 
Nun hat Herr Brumshagen mit der UR 1660/2024 am 27.08.2024 die Hälfte seines Erbbaurechtes am 
Flurstück 123/9 an seine Ehefrau Gertrud Holdfreter übertragen.  
 
Die Erwerberin steigt in alle Rechte und Pflichten aus dem Erstvertrag UR 671/2001 vom 14.06.2001 
ein. Die letzte Erbbauzinsanpassung wurde zum 01.01.2023 vorgenommen, der aktuelle Erbbauzins 
beträgt 839,13 €. Herr Brumshagen hat bis 2024 keine ausstehenden Forderungen der Erbbauzinsen.  
 
Im § 14 des Erstvertrages ist die Erbbauzinsanpassung bei entgeltlicher und unentgeltlicher 
Veräußerung an Dritte mit dem 01.01. des auf die Veräußerung des Erbbaurechts (Eintragung im 
Grundbuch) folgenden Jahres nach aktuellem Verkehrswert (Gutachten) neu zu berechnen. Können 
sich Grundstückseigentümer und Erbbaurechts-nehmer nicht einigen, soll ein Schiedsgutachter der 
Industrie- und Handelskammer Rostock den Erbbauzins ermitteln. Die Kosten des 
Verkehrswertgutachtens trägt der Erbbauberechtigte. 

 
Wenn die Grundbucheintragung in diesem Jahr noch erfolgen sollte, muss der Stichtag zur Erstellung 
des Verkehrswertgutachtens der 01.01.2025 sein. Wird Frau Holdfreter erst im Jahr 2025 im Grundbuch 
eingetragen, muss der 01.01.2026 als Stichtag zur Erstellung des Gutachtens genommen werden. 
 
Gemäß § 9 der Urkunde UR 671/2001 vom 14.06.2001 bedarf es bei Veräußerung des Erbbaurechtes 
der Zustimmung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin. 
 
Durch die beurkundende Notarin wird nun die Zustimmung zur Veräußerung des Erbbaurechts 
beantragt. Wir weisen darauf hin, dass ein Zustimmungsanspruch besteht. Die Zustimmung kann nur 
versagt werden, wenn anzunehmen ist, dass die Persönlichkeit des Erwerbers die ordnungsgemäße 
Erfüllung der sich aus dem Erbbaurechtsinhalt ergebenden Verpflichtungen wesentlich beeinträchtigt 
oder gefährdet. Da dies nicht der Fall ist, könnte das Amtsgericht die Zustimmung sofort ersetzen. 
Wir bitten um Beschlussfassung. 
 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Planung und Liegenschaften 
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Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen: 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow stimmt der Veräußerung gem. UR 
1660/2024  an Frau Gertrud Holdfreter zu. 
 

Beschluss-Nr. 3-057/2024 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 

07.11.2024 5 7xja ja 

 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 15 9xja ja 

 
 
  
TOP 16 
NEU TOP 17 Aufhebung des Pachtvertrages und Neuabschluss Strandstraße 62 in Wustrow 
Imbis „Schifferwiege“ 
Vorlage: 3-066/24 

 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Wustrow hat zum 01.11.2001 einen Pachtvertrag über div. Teilflächen der 
Flurstücke 87/2, 98/4, und 98/6 der Flur 3 gelegen in der Gemarkung Wustrow mit Marlies Bessen zur 
gewerblichen Nutzung geschlossen. 
 
Der Pachtvertrag wurde durch die 1. Änderung zum 01.03.2009 von Herrn Hüls übernommen. Es folgte 
eine 2. Änderung des Pachtvertrages zum 01.01.2025 bezüglich der Flächen und der Einschränkung 
des Warenangebots und des Pachtzinses.  
 
Mit dem Antrag vom 24.06.2024 stellte sich Herr Sillack am 17.09.2024 persönlich in einem Treffen mit 
der Verwaltung und dem Bürgermeister Herrn Müller vor. Er möchte gerne den Pachtvertrag von Herrn 
Hüls übernehmen. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, den Pachtvertrag von Herrn Hüls zum 
31.12.2024 aufzuheben und einen neuen Pachtvertrag mit der Sillack Gastro Service GmbH, vertreten 
durch Herrn Tim Sillack, zu schließen. Grundlage dafür ist der alte Vertrag mit seinen Änderungen.  
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Beigefügt ist der neue Pachtvertragsentwurf mit Lageplan. Wir bitten um Beschlussfassung.  
 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Bau und Liegenschaften 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

                                             15.080,75 EUR  

Finanzierung  

Es entsteht eine zweimalige jährliche Einnahme. Zum 01.07. in Höhe von 7.540,38€ und zum 
31.12. in Höhe von 7.540,37€  auf dem Produktsachkonto 11402.44110000 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

 

Beteiligung Amt für Finanzen: 

 
Anmerkungen während der Sitzung  
Herr Pasche erfragt, ob es noch so sein muss, dass alle Änderungen in einen Vertrag 
angezeigt werden und durch die Gemeindevertretung bestätigt werden muss.  Der 
Tagesordnungspunkt wird vertagt in Finanz-und Wirtschaftsausschuss um den Vertrag zu 
prüfen.  
 
Abstimmung zur Vertagung  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

7 1 1 

 
Herr Schossow beauftragt den FuW-Vorsitzenden, dass bei der nächsten Verlängerung der 
Pachtverträge auch die Quadratmeter geprüft werden. (Beispiel für die Angelegenheit Döner 
TOP 15) 
 
NEU TOP  18 Aufhebung des Pachtvertrages und Neuabschluss Strandstraße 60 in Wustrow 
Vorlage: 3-067/24 
 

Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Wustrow hat zum 01.01.2018 einen Pachtvertrag über div. Teilflächen der 

Flurstücke 98/4 und 87/2 der Flur 3 gelegen in der Gemarkung Wustrow mit der Strandhaus Gastro 

GmbH, vertreten durch den damaligen Geschäftsführer Jörn Wiek, zur gewerblichen Nutzung mit einer 

Laufzeit von 10 Jahren mit still-schweigender Verlängerung geschlossen. 
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Die Strandhaus Gastro GmbH wird mittlerweile von Herrn Tim Sillack geführt. Dieser bat um eine 

vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrages, weil er grundlegende Sanierungsarbeiten durchführen 

möchte und für diese Planungssicherheit benötigt. Nach einem persönlichen Treffen mit dem 

Bürgermeister Herrn Müller und der Verwaltung am 17.09.2024 einigte man sich mit Herrn Sillack 

darauf, dass ein Neuabschluss des Pachtvertrages basierend auf dem alten Pachtvertrag zum 

01.01.2025 sinnvoller als eine Verlängerung erscheint. Es stehen keine Zahlungen aus. 

 
Beigefügt ist der neue Pachtvertragsentwurf mit Lageplan. Wir bitten um Beschlussfassung.  

 
gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Bau und Liegenschaften 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamteinnahmen: 
 keine finanzielle Auswirkungen 

                                            14.299,37 EUR                                              
Finanzierung  

Es entsteht eine zweimalige jährliche Einnahme. Zum 01.07. in Höhe von 7.114,69€ und zum 
31.12. in Höhe von 7.114,68€  auf dem Produktsachkonto 11402.44110000. 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt! 

Beteiligung Amt für Finanzen: 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow stimmt in ihrer Sitzung der Aufhebung 
des bestehenden Pachtvertrages und dem Neuabschluss des Pachtvertrages mit der Strandhaus 
Gastro GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Sillack zu. 
 

Beschluss-Nr. 3-058/2024 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 

07.11.2024 5 6xja, 1x enth.  ja 

 
 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 15 9xja ja 
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NEU TOP 19 Zustimmung zur Veräußerung sowie Verzicht auf Ausübung des dinglichen 
Vorkaufsrechtes zur UR 1987/2024, Fischländer Weg 1 
Vorlage: 3-068/24 
 

Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Wustrow ist Eigentümerin des Vermögenswertes Flur 3, Flurstück 151/199 
der Gemarkung Wustrow. Mit der UR 1720/1997 (Mutterurkunde) vom 29.10.1997 wurde ein 
Erbbaurecht für den v. g. Vermögenswert mit Frau Regina Greschke geschlossen.  
 
Frau Regina Greschke veräußerte das Erbbaurecht über die UR 1987/2024 vom 21.10.2024 an Frau 
Sabine Haupt. Diese steigt in alle Rechte und Pflichten des Erbbaurechtsvertrages ein. 
 
Der Erbbauzins wurde in den Jahren 2009 und 2019 (vertraglich vereinbart nur alle 10 Jahre) erhöht. 
Die nächste Erhöhung kann zum 01.01.2029 vorgenommen werden. Aktuell beträgt der Erbbauzins 
2.621,01 €/Jahr. Derzeit liegen keine offenen Forderungen vor. 
 
Gemäß § 7 der UR 1720/1997 bedarf es bei Veräußerung oder Übertragung des Erbbaurechtes der 
Zustimmung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin. Weiterhin bedarf es nach § 10 der 
Zustimmung zum Verzicht auf Ausübung des zugunsten der Gemeinde eingeräumten Vorkaufsrechtes. 
 
Wir bitten um Beschlussfassung. 
 
gez. Julia Heinke 
Amt für Planung und Liegenschaften 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                     gez. Prehl  

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow stimmt in ihrer Sitzung am 28.11.2024 der 
Veräußerung des Erbbaurechtes sowie dem Verzicht auf Ausübung des eingetragenen 
Vorkaufsrechtes, zugunsten der Gemeinde, zu.  
 
Dieser Verzicht gilt nur für diesen Verkaufsfall, der Veräußerung des Erbbaurechtes durch die UR 
1987/2024 vom 21.10.2024 an Frau Sabine Haupt.   

 

Beschluss-Nr. 3-058.1/2024 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 
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Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 

07.11.2024 5 7xja ja 

 
 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 15 9xja ja 

 

 
  
NEU TOP 20 Löschung des dinglichen Vorkaufsrechtes 

Grundbuch von Wustrow Blatt 612 
Flurstück 25/1, Flur 2, Gemarkung Wustrow . Am Norderfeld 4 
Vorlage: 3-072/24 

 
Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Wustrow übertrug mit der UR 783/2001 vom 12.07.2001 das Flurstück 25/1 
(alt 25) der Flur 2, Gemarkung Wustrow an die Eheleute Zausch. 
 
Unter § 3 der v.g. Urkundenrolle hat sich die Gemeinde Ostseebad Wustrow ein befristetes 
Vorkaufsrecht für die Dauer von 15 Jahren sichern lassen. Dieses wurde im Grundbuch von Wustrow 
Blatt 612 eingetragen. Die Befristung endete 2017.  
 
Familie Zausch stellte nunmehr den Antrag auf Löschung im Grundbuch. Die Löschung des 
Vorkaufsrechtes ist somit zu bewilligen. 
 
Julia Heinke 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
                                                                             
EUR                                              

X keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                             gez. Prehl  

 
Beschluss  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow stimmt in ihrer Sitzung am 28.11.2024 
der Löschung des befristeten Vorkaufsrechtes, welches zugunsten der Gemeinde Ostseebad Wustrow 
im Grundbuch von Wustrow Blatt 612 eingetragen ist, zu. 
 

Beschluss-Nr. 3-058.2/2024 

Gremium Sitzungs- TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
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datum empfehlung 

Gemeindevertretung 28.11.2024 19 9xja ja 

 
  
NEU TOP 21 Bauangelegenheiten - Sitzung Bauausschuss vom 14.11.2024 
 
Lfd. Nr. 1. 200n Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen des B-Plan Nr. 10 "Seefahrtsschule 
mit Westerfeld" Errichtung PV-Anlage auf dem Haus, Westerstr. 6  
Genehmigung durch B-Plan-Gebiet erforderlich  
Abstimmung zum Antrag 200n BA  6xja nur zustimmen wegen dem Energieeinspargesetz und 
anderen gesetzlichen Gegebenheiten welche verlangt werden 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Gemeindevertretung folgt der Empfehlung des Bauausschusses und stimmt dem Antrag mit dem 
Hinweis zu. 
 
Lfd. Nr. 2. 216a Bauantrag 1498.24 Neubau eines Einfamilienwohnhauses, Am Norderfeld  
Keine Anmerkungen  
Abstimmung zum Antrag 216a BA  6xja Zustimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Gemeindevertretung folgt der Empfehlung des Bauausschusses und stimmt dem Antrag zu 
 
Lfd. Nr. 3  287n Bauantrag 1105.23 Neubau eines Einfamilienwohnhauses, Hafenstraße  

 
 

 
Abstimmung zum Antrag 287n unter Maßgabe, dass zwei Stellplätze nachgewiesen werden: 
BA 5xja 1x enth.  
Abstimmung zum Antrag (Ablehnung) 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 9 

Ja  nein Enthaltungen 

0 6 3 

Die Gemeindevertretung lehnt den Antrag ab.  
 
Lfd. Nr. 4. 100n Bauantrag 1593.24 Umbau einer Doppelhaushälfte von einer WE zu zwei WE, 
Barnstorf 3a  

 
 

 
Abstimmung zum Antrag 100n unter Beachtung der Milieuschutzsatzung: 
BA  6xja  

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

Ja  nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Gemeindevertretung folgt der Empfehlung des Bauausschusses und stimmt dem Antrag zu 
 
NEU TOP 22 Sonstiges 
  

 Herr Müller nimmt Kontakt mit dem Geschäftsführer Ostseekurklinik bezüglich des Angebotes 
auf. 
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P r o t ok o l l  z u r  03 .  S i t z u ng  d e r  G e me in d e ve r t r e t u ng  de r  G e me i nd e  Os t s ee ba d  W us t r o w  am  2 8 . 11 . 20 24  

 Frau Ahrens beauftragen, ob die Gemeinde handlungsfähig ist Grundstücke zu tauschen.  
 Beispiel ist das  Garagen ¼ auf privaten Land und zu ¾  auf Gemeindeland und jetzt ein  
Kaufangebot vorliegt.          X Frau Ahrens  
 

 Als Kontaktadresse schlägt Herr Müller vor folgende E-Mail Adressen bekannt zu geben.  
 buergermeister@ostseebad-wustrow.de 
 bauausschuss@ostseebad-wustrow.de usw…….. 
 

 Herr Schossow geht auf Flächennutzungsplan ein welcher unwirksam ist und möchte gerne 
wissen, wie möchte der Bürgermeister weiter verfahren wird.   X Herr Dillmann  

 
Für die Splitterflächen gibt es aus den 90-igern einen Grundsatzbeschluss. Das Thema ist eigentlich 
tot es sei denn, wir ändern den Vertrag. Frau Ahrens soll dies prüfen.   X Frau Ahrens 
 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung um 21.05 Uhr  
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